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Zusammenfassung
Das Internationale Krebsforschungszentrum IARC („International Agency 
for Research on Cancer“) hat im Rahmen seines Monographs-Programms 
im Februar 2007 eine Neubewertung der Folgen des Konsums alkoho-
lischer Getränke vorgenommen. „Ethanol in alkoholischen Getränken“ 
wurde dabei als krebserregend für den Menschen (Gruppe 1) eingestuft. 
Das Vorkommen von malignen Tumoren von Mundhöhle, Rachenhöhle, 
Kehlkopf, Speiseröhre, Leber, weiblicher Brust und Kolorektum steht in 
kausalem Zusammenhang mit dem Konsum alkoholischer Getränke, wie 
zahlreiche Studien zeigen. Gegenüber der früheren Bewertung im Jahre 
1988 sieht es die IARC Arbeitsgruppe jetzt als gesichert an, dass Ethanol 
und nicht andere Bestandteile oder Kontaminanten für die Karzinogenität 
von alkoholischen Getränken verantwortlich sind. Das Krebsrisiko steigt 
generell mit der aufgenommenen Alkoholmenge, z. B. erhöht der tägliche 
Konsum von 50 g Alkohol das Risiko für Krebs in Mund- und Rachen-
höhle um das dreifache gegenüber abstinenten Menschen. Ein Zusam-
menhang mit der Art des aufgenommenen Alkohols (Bier, Wein oder Spi-
rituosen) konnte nicht gefunden werden.
Bei der ebenfalls vorgenommenen IARC-Neubewertung von Ethylcarba-
mat wurde diese Lebensmittelkontaminante als krebserregende Substanz 
bestätigt und sogar in die Gruppe 2A („Wahrscheinlich krebserregend für 
den Menschen“) hochgestuft. 
Die IARC-Bewertungen unterstreichen die Wichtigkeit und Notwendigkeit 
der Vermeidung weiterer karzinogener Kontaminationen (neben Ethyl-
carbamat z. B. auch Nitrosamine, Mykotoxine, Blei, Cadmium, Arsen) 
in alkoholischen Getränken und deren Kontrolle durch die amtliche Le-
bensmittelüberwachung, vor allem auch deshalb, weil eine Wirkungsver-
stärkung dieser Kontaminationen im Zusammenwirken mit Alkohol nicht 
ausgeschlossen werden kann.
Unter Berücksichtigung der IARC-Bewertung von Alkohol als krebserre-
gend sind auch die Anforderungen der EU Health Claims Verordnung zu 
begrüßen, die gesundheits- und nährwertbezogene Angaben auf alkoho-
lischen Getränken verbieten. 
Die Erkenntnisse, die der Neubewertung des IARC zugrundeliegen, wer-
den im einzelnen vorgestellt und abschließend die Forderung nach sog. 
Warning-Labels für alkoholische Getränke entsprechend den Anforde-
rungen auf Tabakerzeugnissen diskutiert.

Summary
In February 2007, the International Agency for Research on Cancer 
(IARC) has reassessed the carcinogenicity of alcoholic beverages within 
its monographs programme. Ethanol in alcoholic beverages was classi-
fied as “carcinogenic to humans” (Group 1). Many studies have consis-
tently shown that regular alcohol consumption is causally related with an 
increased risk for cancer of the oral cavity, pharynx, larynx, oesophagus, 
liver, female breast and colorectum. In contrast to the previous evaluation 
of alcohol drinking in 1988, the IARC working group found evidence that 
ethanol and not other constituents or contaminants cause the carcinoge-
nicity. In general, the risk for cancer increases with the amount of alcohol 

intake, e.g. the daily consumption of around 50 g of alcohol increases the 
risk of cancer of the oral cavity three-fold, compared to the risk of non-
drinkers. An association with different types of alcoholic beverages (beer, 
wine, or spirits) was not observed.
A separate evaluation was made for ethyl carbamate (urethane), a fre-
quent contaminant of fermented foods and beverages. Ethyl carbamate 
was upgraded into Group 2A (“probably carcinogenic to humans”).
The IARC evaluations emphasize the importance and necessity of avoid-
ing and of controling further carcinogenic contaminants in alcoholic bev-
erages (besides ethyl carbamate, e.g. nitrosamines, mycotoxins, lead, 
cadmium, arsenic), as there exists the possibility of synergistic effects on 
carcinogenicity between ethanol and other contaminants. 
In consideration of the IARC evaluation of alcohol as carcinogenic, the 
EU Health Claims Regulation is appreciated for its prohibiton of nutrition 
or health claims in the labelling of alcoholic beverages. Furthermore, the 
proposals for warning labels on alcoholic beverages similar to those on 
tobacco products are discussed.
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1	 Einleitung

Das Internationale Krebsforschungszentrum IARC (Inter-
national Agency for Research on Cancer) hat im Rahmen 
seines Monographs-Programm im Februar 2007 durch eine 
internationale Arbeitsgruppe, deren Mitglied der Autor war, 
eine Neubewertung der Folgen des Konsums alkoholischer 
Getränke vorgenommen. Daneben wurde auch eine Neube-
wertung der häufig in alkoholischen Getränken anzutref-
fenden Kontaminate Ethylcarbamat vorgenommen.
Im Folgenden werden die Bewertungen zusammengefasst 
und danach die Auswirkungen auf die Lebensmittelüber-
wachung diskutiert. Für eine ausführlichere Darstellung der 
IARC-Bewertungen wird auf das Monograph1), das Mee-
ting-Summary im Internet2), eine Pressemitteilung3), sowie 
eine Übersicht in Lancet Oncology4) verwiesen.
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2	 IARC-Bewertung alkoholischer Getränke

Der Konsum alkoholischer Getränke ist bereits lange als 
Ursache von Mundhöhlen-, Rachen-, Kehlkopf- und Spei-
seröhrenkrebs bekannt5). Die nun erfolgte Einbeziehung 
von zwei der weltweit am häufigsten vorkommenden 
Krebsarten – Brustkrebs und Kolorektalkrebs – zu dieser 
Liste zeigt, dass die Belastung durch Krebserkrankungen, 
die dem Alkoholverzehr zuzuschreiben sind, höher ist, als 
bisher angenommen. In den letzten 20 Jahren gab es eine 
große Zahl wissenschaftlicher Studien, die den Zusammen-
hang zwischen Alkoholkonsum und erhöhtem Krebsrisiko 
belegen. Der klare Zusammenhang zwischen erhöhtem 
Brustkrebsrisiko, der sogar bei moderatem Alkoholkonsum 
besteht, zeigt einen Risikofaktor auf, insbesondere im Hin-
blick auf die Veränderung des Trinkverhaltens von Frauen 
in vielen Ländern, der nicht länger ignoriert werden darf. 
Im Rahmen eines gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
müssen Maßnahmen ergriffen werden, insbesondere gegen 
exzessiven Alkoholkonsum3).
Obwohl moderater Alkoholverzehr neben Risiken auch 
gesundheitlichen Nutzen mit sich bringen kann6), hat die 
WHO Alkoholtrinken zu einem der globalen Top-10-Ri-
siken erklärt7). 2002 waren mehr als 1900 Millionen Men-
schen (über 15 Jahren) in der ganzen Welt regelmäßige 
Konsumenten von alkoholischen Getränken, mit einer 
durchschnittlichen täglichen Aufnahme von 13 g Ethanol8).
Generell trinken Männer öfter und in größeren Mengen 
Alkohol als Frauen. Hinsichtlich der Produktionsdaten 
ist der Pro-Kopf-Verbrauch in Osteuropa am größten. In 
Afrika, Südamerika und Asien ist der Alkoholverzehr ver-
gleichsweise geringer, aber ein großer Anteil des Alkohols 
wird lokal hergestellt und ist statistisch nicht erfasst. In den 
letzten 40 Jahren ist der Alkoholverbrauch in den meisten 
Regionen der Welt stabil geblieben, außer in der westlichen 
Pazifikregion, vor allem in China, wo es einen Anstieg um 
das fünffache gab4). 
Die IARC-Arbeitsgruppe überprüfte epidemiologische Ver-
öffentlichungen auf den möglichen Zusammenhang von 
Alkoholverzehr und Krebs, hinsichtlich 27 anatomischer 
Lokalisationen. Für die folgenden Krebsarten konnte ein 
Zusammenhang mit dem Trinken von Alkohol festgestellt 
werden.

Mundhöhlen-, Rachen, Kehlkopf- und Speiseröhrenkrebs
Eine Vielzahl von Studien, die in unterschiedlichsten Be-
völkerungsgruppen der Welt durchgeführt wurden, haben 
gleichermaßen gezeigt, dass regelmäßiger Alkoholkonsum 
im Zusammenhang mit Mundhölen-, Rachen-, Kehlkopf- 
und Speiseröhrenkrebs steht. Der tägliche Verzehr von 50 g 
Alkohol erhöht das Krebsrisiko um das zwei- bis dreifache 
verglichen mit dem Risiko von Personengruppen, die keinen 
Alkohol verzehren4,9–11).

Leberkrebs
Eine große Zahl an Kohorten- und Fallkontrollstudien er-
brachte einen starken Hinweis dafür, dass Alkoholkon-
sum ein unabhängiger Risikofaktor für die primäre Leber-
krebsentstehung ist. Häufig treten Zirrhosen und andere 
Lebererkrankungen auf, bevor der Krebs sich manifestieren 
kann und Patienten mit diesen Beschwerden reduzieren ge-
wöhnlich ihre Alkoholaufnahme. Deshalb ist der Effekt des 
Alkoholkonsums auf das Leberkrebsrisiko schwer zu quan-
tifizieren4,12).

Brustkrebs
Mehr als 100 epidemiologische Studien, die den Zusam-
menhang zwischen Alkoholkonsum und Brustkrebs bei 
Frauen untersuchten, fanden übereinstimmend ein anstei-
gendes Risiko mit ansteigender Alkoholaufnahme. In einer 
zusammengefassten Analyse von 53 Studien mit über 58 000 
Frauen mit Brustkrebs zeigte sich, dass der tägliche Verzehr 
von 50 g Alkohol mit einem relativen Risiko von 1,5 (95  % 
Konfidenzintervall 1,3–1,6) verglichen mit dem von absti-
nenten Personen verbunden ist. Sogar für die regelmäßige 
Aufnahme von 18 g Alkohol pro Tag gibt es einen kleinen 
aber signifikanten Anstieg des relativen Risikos4,13).

Kolorektalkrebs
Der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Kolo-
rektalkrebs wurde in mehr als 50 Fallkontrollstudien un-
tersucht. Zusammengefasste Resultate von acht Kohorten-
studien und Daten von Metaanalysen bewiesen ein erhöhtes 
relatives Risiko von 1,4 für Kolorektalkrebs bei einem re-
gelmäßigen Verzehr von 50 g Alkohol am Tag, verglichen 
mit abstinenten Personen4,14,15).

Eine Zusammenfassung über den Anstieg des Risikos der 
verschiedenen Krebsarten zeigt Tabelle 1. Außerdem ist das 
Krebsrisiko nach Alkoholkonsum bei Bevölkerungsgrup-
pen, die einen genetisch bedingten Mangel an alkoholme-
tabolisierenden Enzymen (Alkohol- und Aldehyddehydro-
genasen) aufweisen, besonders für Speiseröhrenkrebs viel 
höher als in Bevölkerungsgruppen mit vollständig aktiven 
Enzymen16). Dies ist auch ein Beleg dafür, dass Acetaldehyd 
aus der Metabolisierung von Ethanol zur Krebsentstehung 
beiträgt. Ergebnisse von Tierversuchen bestätigen die Kar-
zinogenität von Ethanol und Acetaldehyd. Der Enzymman-
gel, der in ostasiatischen Bevölkerungsgruppen fast immer 

Tab. 1 Anstieg des Krebsrisikos durch Verzehr von Alkohol (nach Lit. 3))

Organe Anstieg des relativen Risikos durch 
Verzehr von 50 g Alkohol/Tag

Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf 
und Speisröhre
Leber
Brust
Kolorektum

2–3 x

(Nicht quantifizierbar)
1,5 x
1,4 x
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anzutreffen ist, verursacht eine starke Gesichtsrötung, kör-
perliches Unbehagen und ernste toxische Reaktionen4).
Da die oben genannten Zusammenhänge zwischen Alkohol 
und Krebs bei allen Arten von alkoholischen Getränken be-
obachtet wurden und unter Berücksichtigung der Karzinoge-
nität von Ethanol im Tierversuch, wurde Ethanol in alkoho-
lischen Getränken von der IARC-Arbeitsgruppe als „krebser-
zeugend für den Menschen (Gruppe 1)“ klassifiziert4).

3 IARC-Bewertung Ethylcarbamat

Ethylcarbamat wurde bereits 1974 von der IARC als „mög-
licherweise krebserzeugend für den Menschen (Gruppe 2B)“ 
eingestuft17). In nachfolgenden Untersuchungen wurde 
Ethylcarbamat in geringen Konzentrationen in allen Arten 
von fermentierten Lebensmitteln nachgewiesen, bedenk-
liche Gehalte im Bereich von Milligramm pro Liter wurden 
jedoch nur in Spirituosen und insbesondere in Steinobst-
bränden vorgefunden18). Daher wurde schon im Jahr 1986 
ein Richtwert von 0,4 mg/l Ethylcarbamat in trinkfertigem 
Brand festgelegt. Bei Überschreitung dieses Wertes um 
mehr als das Doppelte (0,8 mg/l) wird der Obstbrand als 
nicht sicheres Lebensmittel beurteilt. Die betroffene Charge 
wird dann aus dem Verkehr gezogen und kann evtl. nach 
Umbrennen wieder freigegeben werden. Zurzeit müssen im-
mer noch 30 % aller untersuchten Proben beanstandet wer-
den19).
Mittlerweile liegen umfangreiche Erkenntnisse über den 
Wirkungsmechanismus von Ethylcarbamat vor. In zahl-
reichen Tierversuchen wurde die krebserregende Wirkung 
bestätigt, und es konnte gezeigt werden, dass die Wirkungs-
weise von Ethylcarbamat in Versuchstieren und im Men-
schen identisch ist. Ein besonderes Problem ist die gleichzei-
tige Aufnahme von Ethylcarbamat und Alkohol, da durch 
Ethanol die krebserregende Wirkung von Ethylcarbamat 
verstärkt werden kann2). 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde Ethylcarbamat von 
der IARC jetzt in Gruppe 2A eingestuft, die vergeben wird, 
wenn keine direkten Daten über die Wirkung im Menschen 
vorliegen, jedoch im Tierversuch ein ausreichender Nach-
weis für die Karzinogenität erfolgt ist, und starke Belege 
über die Übertragbarkeit der Wirkmechanismen auf den 
Menschen vorliegen2).

4 Folgerungen für die Lebensmittelüberwachung 

4.1 Reduktion von Ethylcarbamat und anderen  
karzinogenen Kontaminanten erforderlich
Von allen Kontaminanten alkoholischer Getränke hat 
Ethylcarbamat die größte Bedeutung, da diese Verbindung 
in vergleichsweise hohen Konzentrationen insbesondere in 
Steinobstbränden vorkommen kann. Auch die möglichen 
Wechselwirkungen mit Alkohol verlangen weiterhin alle 

Anstrengungen, um Ethylcarbamat in Spirituosen zu ver-
meiden. Die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter 
Baden-Württemberg hatten kürzlich anhand einer umfang-
reichen Untersuchung einfache und wirkungsvolle Möglich-
keiten zur Vermeidung von Ethylcarbamat in der Brennerei 
aufgezeigt19). Die Ethylcarbamatgehalte werden vor allem 
durch die Brennanlage und die Herstellung beeinflusst. Es 
hat sich gezeigt, dass Anlagen mit automatischer Spülvor-
richtung besser abschneiden als Anlagen, die manuell gerei-
nigt werden. Außerdem kann ein sog. Kupferkatalysator die 
Ethylcarbamatgehalte vermeiden. Diese Einrichtungen sind 
vor allem in neueren Anlagen zu finden. Bei Problemen mit 
hohen Ethylcarbamatgehalten lohnt die Nachrüstung mit 
einem Katalysator und/oder einer Spülvorrichtung. Bei der 
Herstellung von Steinobstbränden sollte man auch auf den 
Nachlauf besonderes Augenmerk legen. Ethylcarbamat ist 
schwerflüchtig und reichert sich im Nachlauf an. Bewährt 
hat sich die Nachlaufabtrennung spätestens bei einem Al-
koholgehalt von 50 % vol. Nachläufe von früheren Brenn-
vorgängen sollte man nicht zugeben, weil man so die Ethyl-
carbamatkonzentration in der Maische erhöht. Besser ist es, 
die Nachläufe zu sammeln, gemeinsam umzubrennen und 
dabei sehr großzügig abzutrennen. Es ist unbestritten, dass 
Ethylcarbamatvorstufen aus den Steinen der Früchte kom-
men. Schonendes Einmaischen und kurze Maischestand-
zeiten haben sich daher bewährt.
Neben Ethylcarbamat können auch andere karzinogene 
Kontaminaten in alkoholischen Getränken vorkommen. 
Eine Übersicht ist in Tabelle 2 dargestellt. Da auch bei die-
sen Kontaminanten – ähnlich wie bei Ethylcarbamat – eine 
synergistische Wirkung in Zusammenhang mit Alkohol be-
fürchtet werden muss, ist die Reduzierung dieser Substan-
zen durch die Industrie sowie die Kontrolle durch die amt-
liche Lebensmittelüberwachung weiterhin von besonderer 
Bedeutung.

4.2 Health Claims oder Warning Labels?
Die Angabe von „Health Claims“ auf alkoholischen Ge-
tränken wurde in der Vergangenheit kontrovers diskutiert. 
Der Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger 
(ALS) sieht Angaben wie „appetitanregend, verdauungsför-
dernd, verdauungsanregend, wohltuend oder bekömmlich“ 
im Hinblick auf die mit dem Konsum von Alkohol ver-
bundenen Risiken als nicht vertretbar an20). In der Rechts-
sprechung wurde dagegen u. a. die Angabe „bekömmlich“ 
für zulässig erklärt21). In den USA wurden aufgrund des in 
einigen Studien nachgewiesenen positiven Effekts von mo-
deratem Alkoholkonsum auf koronare Herzkrankheiten be-
reits weitergehende „Health Claims“ gefordert22).
Angesichts der neuen Erkenntnisse ist es besonders zu be-
grüßen, dass nach dem Inkrafttreten der Health Claims 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 Getränke mit einem Alko-
holgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent grundsätzlich 
keine gesundheitsbezogenen Angaben und keine nährwert-
bezogenen Angaben mit Ausnahme solcher, die sich auf eine 
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Reduzierung des Alkoholgehalts oder des Brennwerts bezie-
hen, tragen dürfen. Damit ist die bisher unklare Situation 
hinsichtlich „Health Claims“ bei alkoholischen Getränken 
eindeutig geregelt.
Einige Autoren fordern darüber hinaus Produkt- und Warn-
hinweise, die die Gefahren des Alkoholkonsums beschrei-
ben23). In Frankreich ist beispielsweise ein entsprechender 
Warnhinweis für schwangere Frauen seit 2006 vorgeschrie-
ben. Durch die IARC-Neubewertung käme sicherlich auch 
ein Hinweis wie „Alkohol verursacht Krebs“ analog zu der 
Kennzeichnung von Tabakerzeugnissen in Frage. In diesem 
Zusammenhang sei noch auf die Stellungnahme der IARC 
verwiesen, dass ein multiplikatives Risiko von gleichzei-
tigem Alkohol- und Tabakkonsum besteht. Die schädlichen 
Effekte des Trinken und Rauchens werden nicht einfach ad-
diert, sie scheinen sich zu multiplizieren. Das IARC emp-
fiehlt einen maßvollen, unter keinen Umständen durch 
Rauchen von Tabak begleiteten Alkoholkonsum3). Ein ent-
sprechender Warnhinweis vor dem gemeinsamen Konsum 
von Alkohol und Tabakerzeugnissen wäre daher auf beiden 
Produktgruppen denkbar.
Die europäische Spirituosenindustrie ist zusammen mit dem 
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. der 
Auffassung, dass Warnhinweise auf Lebensmitteln keinen 
Beitrag leisten, Verzehrgewohnheiten zu Verändern. Von 
beiden Verbänden wird auch die Feststellung der Europä-
ischen Kommission angezweifelt, dass Warnhinweise ein 
wirksames Mittel zur Aufklärung der Verbraucher darstel-
len können, denn es fehle der Nachweis für die Wirksam-
keit bzw. Effektivität derartiger Maßnahmen24).
Die größten Erfahrungen liegen aus den USA vor, wo „War-
ning Labels“ bereits 1989 eingeführt wurden, deren Nutzen 
in der Fachliteratur aber noch umstritten ist25). Die öffent-
liche Zustimmung zum Anbringen von „Warning Labels“ 
auf Alkoholetiketten war dort sehr hoch, und es wurde ein 

hoher Bekanntheitsgrad der auf den Labels vermittelten 
Inhalte in der Bevölkerung erreicht26). Das Bewusstsein 
über die Risiken von Alkohol war in den USA allerdings 
bereits vor Einführung der Labels sehr hoch und ist durch 
die „Warning Labels“ unverändert geblieben27). Sie blieben 
auch ohne Einfluss auf gesundheitsschädigende Verhaltens-
weisen im Umgang mit Alkohol26). Eine Studie über schwan-
gere Frauen belegt, dass die Warnhinweise nur bei Frauen 
mit einem moderaten Trinkverhalten zu einem Rückgang 
des Alkoholkonsums geführt haben, nicht jedoch bei star-
ken Trinkern28).
Insgesamt gesehen kann der Fachliteratur derzeit keine ein-
heitliche Auffassung zur Notwendigkeit und dem Nutzen 
von Warnhinweisen auf alkoholischen Getränken entnom-
men werden.

5	 Schlussbetrachtung

Angesichts der durch eine Vielzahl wissenschaftlicher Stu-
dien untermauerten Neubewertung alkoholischer Getränke 
als „krebserregend für den Menschen“ darf der Risikofaktor 
des Alkoholkonsums für verschiedene Krebserkrankungen 
nicht länger ignoriert werden. Die Angabe von „Health 
Claims“ auf alkoholischen Getränken sollte sofort unter-
bunden werden. Andererseits sollte aber in der zwangsläu-
fig folgenden öffentlichen Diskussion über Produkt- und 
Warnhinweise die Tatsache sorgfältig abgewogen werden, 
dass der Genuss alkoholischer Getränke, insbesondere der 
Weingenuss als Bestandteil des Kulturguts der Menschheit, 
nicht wegzudenken ist. Für die amtliche Lebensmittelüber-
wachung besteht in jedem Fall Handlungsbedarf bezüglich 
einer möglichst umgehenden verstärkten Kontrolle weiterer, 
den Alkohol in vielen Getränken unmittelbar begleitender 
karzinogener Kontaminanten.

Tab. 2 Von der IARC evaluierte Bestandteile und Kontaminanten von alkoholischen Getränken

Substanz Vorkommen in alkoholischen Getränken* IARC-Gruppe IARC-Monograph

Ethanol
Acetaldehyd
N-Nitrosodimethylamin (NDMA)
Ochratoxin A
Patulin
Deoxynivalenol
Nivalenol
Fumonisin B1

Aflatoxine
Ethylcarbamat
Blei
Organische Bleiverbindungen
Cadmium
Arsen
Acrylamid
Furan
Benzol

2–80  % vol
unterer mg/l-Bereich

Bier: < 0.5 µg/kg
Wein, Bier
Apfelwein

Bier
Bier
Bier
Bier

Steinobstbrände
Wein, Bier, Spirituosen

Wein
Wein, Bier, Spirituosen
Wein, Bier, Spirituosen

Bier, < 10 µg/kg
Bier, < 20 µg/kg
(in Einzelfällen)

1
2B
2A
2B
3
3
3

2B
1

2A
2B
3
1
1

2A
2B
1

96, 2007
71, 1999
17, 1987
56, 1993

Suppl. 7, 1987
56, 1993
56, 1993
82, 2002
56, 1993
96, 2007

Suppl. 7, 1987
Suppl. 7, 1987

58, 1993
Suppl. 7, 1987

60, 1994
63, 1995

Suppl. 7, 1987

* Kontaminationen liegen meist nur in Einzelfällen in sehr geringen Konzentrationen vor, die toxikologisch unbedenklich sind
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